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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 5/69 

durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt die Besitzungen Klemensborn Haus Nr. 68 bis 


Haus Nr. 96, Ringstraße Haus Nr. 13 bis Haus Nr. 21 und 

Saal Haus Nr. 1/3 sowie die zwischen diesen Besitzungen 


liegenden Grundstücke. 


11. Allgemeines 


Für den größten Teil der Werdener Altstadt besteht ein 


rechtsverbindlicher Durchfülirungsplan aus dem Jahre 1958. 

Im Zuge der Verwirklichung der Festsetzungen dieses Planes 


haben sich bisher - im wesentlichen aus bodenordnerischen 

Gründen - fünf Ändemngsverfahren als erforderlich erwiesen. 

Davon sind drei Verfahren rechtsverbindlich abgeschlossen 


worden und zwei Änderungen befinden sich noch im Verfahren. 


Auch diese VI. Änderung und Erweiterung ist aus bodenordner- 


ischen Gründen erforderlich. Das Gelände fällt von Süden 


(Ringstraße) nach Norden (Klemensborn) um etwa 10 m, wobei 


dieser Höhenunterschied innerhalb der Grundstücke durch Stütz- 


mauern und Böschungen überbrückt wird. Während es noch möglich 


war die'heutigen Besitzungen Klemensborn 92 bis 96 unter weit- 

gehender Beibehaltung der ursprünglichen Festsetzungen zu 


bilden und zu bebauen, ist dies bei den angrenzenden Gmnd- 


stücken Klemensborn 90 bis 68 nicht gegeben. Die jetzige An-

ordnung der Baukörper bei teilweiser Anhebung der Vollge- 


schosse von I1 auf I11 ermöglicht die Bildung wirtschaftlicher 


Einheiten und gewährleistet durch die höhen- und lagemäßige 


~taffelung eine gute gestalterische Lösung. 


Die Ullrichgasse, die bereits durch die Häuser Klemensborn 92 

U. 94 zum Teil überbaut ist, kommt im Zuge der Durchführung 


des Bebauungsplanes ganz in Fortfall. Als öffentliche Ver- 


kehrsfläche wurde sie bereits in den Jahren 1958/1959 aufge- 


hoben und eingezogen. 




111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes erforderliche 


Bodenordnung erfolgt durch ein Umlegungsverfahren. 


IV. Kosten 


Durch diese VI. Änderung entstehen zu den für die Verwirk- 


lichung des ursprünglichen Durchfühnuigsplanes "Werden-Altstadt 


überschläglich ermittelten Kosten von über 14.ooo.ooo,-- DM 


nur unwesentliche Mehrkosten in voraussichtlicher Höhe von 

50.000,-- DM (Bodenordnung 35.000,-- DM, Entwässerung 


15.000,-- DM). 


rn V. Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 5/69 gelten die 

früher getroffenen Festsetzungen als aufgehoben. Insbesondere 

treten außer Kraft die 


a) im Durchführungsplan "Werden-Altstadt I' vom 30. Juni 1958 

b) in der "Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Abstufung 


und Regelung der Bebauung (Baustufenordnung) und die Vor- 


gartengestaltung an Hauptverkehrsstraßen für das Gebiet 


der Stadt Essen1' 


getroffenen Festsetzungen soweit sie den Bereich des Bebau- 


ungsplanes 5/69 betreffen. 


Essen, den 2. September 1969 

Stadtplanungsamt Amt für Zodenordnung -~idfbauamt 
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